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12.1 Ruhige Gebiete in Gießen 
Die Stadt Gießen ist kein Ballungsraum, aber eine Stadt mit mehr als 80.000 Einwohnern. 
Sie gehört somit zu den größeren Städten, die städtische Strukturen aufweisen und deren 
Bewohner ähnlich wie die Bewohner von Ballungsräumen ein Bedürfnis nach innerstädti-
schen oder stadtnahen Erholungsräumen haben. 

 

Ziel der Stadt Gießen 

Die von der Stadt Gießen genannten Gebietsvorschläge dienen in besonderem Maß der Si-
cherung und Verwirklichung der beschlossenen langfristigen städtebaulichen Entwicklungs-
vorstellungen für diese Grünflächen sowie deren hoher Qualität für die Erholung und das 
Ruhebedürfnis der Bevölkerung im Stadtgebiet. Durch das Angebot an innerstädtischen Er-
holungsflächen ergeben sich folgende Synergieeffekte: 

• durch Erholungsmöglichkeiten im Nahumfeld steigt die dortige Wohnumfeldqualität 
• durch die entfallende Notwendigkeit, entfernte Erholungsgebiete anzufahren, sinkt 

das Aufkommen im motorisierten Freizeitverkehr. 

 
Die Stadt Gießen hat sich bei der Auswahl innerstädtischer Erholungsflächen an folgenden 
Kriterien orientiert: 

• Konzentration auf Bereiche in der Innenstadt oder am Innenstadtrand (in der Nähe 
von Wohngebieten oder in relativ kurzer Entfernung zu Wohngebieten) 

• Erreichbarkeit fußläufig oder mittels ÖPNV 
• „empfundene Ruhe“,  
• Bereiche, die öffentlich zugänglich sind 
•  

 
Vorschläge der Stadtverwaltung Gießen 

Auf dieser Grundlage hat die Stadtverwaltung Gebietsvorschläge für die Festlegung von „ru-
higen Gebieten“ im Lärmaktionsplan Mittelhessen erarbeitet. Diese sind in Tabelle 41 zu-
sammengestellt. Graphische Darstellungen der einzelnen Gebietsvorschläge finden sich im 
Anhang. 

Die Vorschläge liegen teilweise innerhalb des Siedlungszusammenhangs und sind laut Re-
gionalplan Mittelhessen 2010 entsprechend als Vorranggebiet (VRG) Siedlung Bestand dar-
gestellt, teilweise liegen sie aber auch im Außenbereich. Hier kommen auf regionalplaneri-
scher Ebene die Kategorien VRG Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet (VBG) für Landwirt-
schaft, VGB für besondere Klimafunktion, VRG für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
und VGR für Natur und Landschaft zur Darstellung.  

Die Gebietsvorschläge sind im Flächennutzungsplan vorwiegend als „Grün- und Freifläche“ 
dargestellt; in Einzelfällen als „Wald“ bzw. „Gewässer“. Das „Wiesecker Gewässerband“ (Ab-
schnitt Ringallee bis Eisenbahnüberführung am Flutgraben), der „Stadtpark Wieseckaue“ 
und große Flächenanteile im Bereich Lahnaue sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebie-
tes „Auenverbund Lahn-Dill“. 
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Bei dem überwiegenden Anteil der vorgeschlagenen Gebiete handelt es sich um städtische 
Grundstücke. Der „Botanische Garten“, dessen Einbeziehung aus städtischer Sicht beson-
ders wichtig ist, befindet sich im Eigentum des Landes Hessen. Die Zustimmung der Justus-
Liebig-Universität zur Festlegung als ruhiges Gebiet wurde eingeholt. 
Im Bereich der Lahnaue befinden sich viele (Garten)Grundstücke im Einzeleigentum. Für 
diese Flächen wurden in der Vergangenheit bereits Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungs-
pläne gefasst, mit denen die bestehende, naherholungsbetonte Nutzung der Grünflächen 
festgesetzt bzw. gesichert werden soll. Die jeweiligen Eigentümer der Gartengrundstücke an 
der Lahn sind seitens der Stadtverwaltung Gießen aktuell nicht über die Einbeziehung ihrer 
Grundstücke in die Vorschläge zu den innerstädtischen Erholungsflächen informiert worden, 
da der durch die bestehenden Bauleitpläne determinierte Rahmen der Grundstücksnutzung 
nicht verändert wird. 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Stadt Gießen  
Die Stadt Gießen hat eine Öffentlichkeitsbeteiligung zur Benennung von  „ruhigen Gebieten“ 
oder „Ruhezonen“ vom 01. Bis 24. April durchgeführt. Dabei waren die Bürgerinnen und 
Bürger aufgefordert eigene Vorschläge für solche Bereiche einzubringen, die von ihnen als 
ruhig empfunden werden. In insgesamt 38 Vorschlägen wurden hierfür 17 Gebiete genannt.  
Diese Vorschläge wurden nch den Kriterien der Stadt Gießen auf ihre Eignung als innerstäd-
tische Erholungsflächen geprüft und mit den Vorschlägen der Stadt Gießen abgeglichen.  

 

Ergebnis 
In weiten Teilen stimmen die Vorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung mit den Vor-
schlägen der Stadt Gießen überein – siehe hierzu Tabelle 41. 

Der Vorschlag aus der Öffentlichkeitsbeteiligung  zur Verlängerung des Gebietes Lahnaue 
bis zur Konrad-Adenauer-Brücke entspricht den Kriterien für innerstädtische Erholungsflä-
chen und würde eine sinnvolle Ergänzung zum gemeldeten Gebiet der Lahnaue darstellen.  
Diese Fläche wurde jedoch noch nicht innerhalb der Stadtverwaltung Gießen abgestimmt 
und kann daher nicht als Vorschlag der Stadt Gießen gewertet werden. Er wird aber als Vor-
schlag der Öffentlichkeit im Entwurf des Lärmaktionsplanes zur Diskussion gestellt. 

Einige Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger konnten nicht in die Liste der  innerstädti-
schen Erholungsflächen aufgenommen werden. 

Eine zu kleine Fläche war der Grund bei folgenden Vorschlägen: 

• Verkehrsinsel Schiffenberger Weg 
• Familienzentrum Heinrich-Willstraße 
• Schlosswiese vor dem Zeughaus 
• Vorplatz des Universitäts-Hauptgebäudes 
• Grünanlage in der Ederstraße 
• Freiflächen im Nordstadtzentrum 
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Ein Kriterium für Festlegung von innerstädtischen Erhohlungsflächen war deren Nähe zu 
Wohngebieten. Dies trifft nicht auf die Lahnwiesen im Bereich des Radweges nach 
Launsbach, den Schiffenberger Wald, den Bergwerkswald und die Hohe warte zu. 
Ein weiteres Kriterium war die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit. Dies ist auf dem 
Kliniksgelände nicht gegeben. 
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